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Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA 

 

Tabelle TV-Ärzte/VKA 
 

(gültig vom 1. September 2016 bis zum 31. August 2017) 
(monatlich in Euro) 

    

Entgelt- 
gruppe 

Grund- 
entgelt 

Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 8.334,99  8.930,81 - - - - 

III 7.085,64  7.502,09 8.097,88 - - - 

II 5.656,92  6.131,23 6.547,70 6.790,64 7.027,76  7.264,92 

I 4.286,07  4.529,03 4.702,54 5.003,31 5.361,94  5.509,44 

 

 

Tabelle TV-Ärzte/VKA 
 

(gültig vom 1. September 2017 bis zum 30. April 2018) 
(monatlich in Euro) 

    

Entgelt- 
gruppe 

Grund- 
entgelt 

Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 8.501,69  9.109,43 - - - - 

III 7.227,35  7.652,13 8.259,84 - - - 

II 5.770,06  6.253,85 6.678,65 6.926,45 7.168,32  7.410,22 

I 4.371,79  4.619,61 4.796,59 5.103,38 5.469,18  5.619,63 
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Tabelle TV-Ärzte/VKA 
 

(gültig ab 1. Mai 2018) 
(monatlich in Euro) 

    

Entgelt- 
gruppe 

Grund- 
entgelt 

Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 8.561,20  9.173,20 - - - - 

III 7.277,94  7.705,69 8.317,66 - - - 

II 5.810,45  6.297,63 6.725,40 6.974,94 7.218,50  7.462,09 

I 4.402,39  4.651,95 4.830,17 5.139,10 5.507,46  5.658,97 

 

 



20 

d) Entgeltgruppe IV:  
Leitende Oberärztin/ Leitender Oberarzt ist diejenige Ärztin/ derjenige Arzt, 
der/ dem die ständige Vertretung der leitenden Ärztin/ des leitenden Arztes 
(Chefärztin/ Chefarzt) vom Arbeitgeber ausdrücklich übertragen worden ist. 

 
Protokollerklärung zu Buchstabe d: 

Leitender Oberärztin / leitender Oberarzt ist nur diejenige Ärztin / derjenige 
Arzt, die / der die leitende Ärztin / den leitenden Arzt in der Gesamtheit ihrer / 
seiner Dienstaufgaben vertritt. Das Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb 
einer Klinik in der Regel nur von einer Ärztin / einem Arzt erfüllt werden. 

 
 

§ 17 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 
(1) Wird der Ärztin/ dem Arzt vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die 

den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/ seiner Eingruppierung ent-
spricht, und hat sie/ er diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/ er 
für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ers-
ten Tag der Übertragung der Tätigkeit. 
 

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich für Ärztinnen und Ärzte, die in eine der 
Entgeltgruppen I bis IV eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu dem 
Tabellenentgelt, das sich für die Ärztin/ den Arzt bei dauerhafter Übertragung 
nach § 20 Absatz 4 ergeben hätte.  

 
 

§ 18 
Tabellenentgelt 

 
(1) 1Die Ärztin/ Der Arzt erhält monatlich ein Tabellenentgelt nach der Anlage. 2Die 

Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/ er eingruppiert ist, und 
nach der für sie/ ihn geltenden Stufe. 
 

(2) Für Ärztinnen und Ärzte gemäß § 16 Buchst. c und d ist die Vereinbarung eines 
außertariflichen Entgelts jeweils nach Ablauf einer angemessenen, in der letz-
ten tariflich ausgewiesenen Stufe verbrachten Zeit zulässig.  

 
 

§ 19 
Stufen der Entgelttabelle 

 
(1) Ärztinnen und Ärzte erreichen die jeweils nächste Stufe - in Abhängigkeit von 

ihrer Leistung gemäß § 20 Absatz 2 - nach den Zeiten einer Tätigkeit innerhalb 
derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit) und zwar in 

  
a) Entgeltgruppe I  

Stufe 2: nach einjähriger ärztlicher Tätigkeit  

Stufe 3: nach zweijähriger ärztlicher Tätigkeit  

Stufe 4: nach dreijähriger ärztlicher Tätigkeit  
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Stufe 5: nach vierjähriger ärztlicher Tätigkeit  

Stufe 6: nach fünfjähriger ärztlicher Tätigkeit, 
 

b) Entgeltgruppe II  

Stufe 2: nach dreijähriger fachärztlicher Tätigkeit  

Stufe 3: nach sechsjähriger fachärztlicher Tätigkeit  

Stufe 4: nach achtjähriger fachärztlicher Tätigkeit  

Stufe 5: nach zehnjähriger fachärztlicher Tätigkeit  

Stufe 6: nach zwölfjähriger fachärztlicher Tätigkeit,  

 

c) Entgeltgruppe III  

Stufe 2: nach dreijähriger oberärztlicher Tätigkeit 

Stufe 3: nach sechsjähriger oberärztlicher Tätigkeit. 

 
d) Entgeltgruppe IV  

Stufe 2: nach dreijähriger Tätigkeit als leitende Oberärztin /  

leitender Oberarzt 

 
(2) 1Bei der Anrechnung von Vorbeschäftigungen werden in der Entgeltgruppe I 

Zeiten ärztlicher Tätigkeit angerechnet. 2Eine Tätigkeit als Ärztin/ Arzt im Prakti-
kum gilt als ärztliche Tätigkeit. 3In der Entgeltgruppe II werden Zeiten fachärztli-
cher Tätigkeit in der Regel angerechnet. 4Zeiten einer vorhergehenden berufli-
chen Tätigkeit können angerechnet werden, wenn sie für die vorgesehene Tä-
tigkeit förderlich sind.  

  
Protokollerklärung zu Absatz 2: 

Zeiten ärztlicher Tätigkeit im Sinne der Sätze 1 bis 3, die im Ausland abgeleistet 
worden sind, sind nur solche, die von einer Ärztekammer im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland als der inländischen ärztlichen Tätigkeit gleichwertig 
anerkannt werden.  

 
 

§ 20 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 
(1) Ärztinnen und Ärzte erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste 

Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 
 

(2) 1Bei Leistungen der Ärztin/ des Arztes, die erheblich über dem Durchschnitt 
liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 2 bis 5 jeweils 
verkürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, 
kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 2 bis 5 jeweils verlän-
gert werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber 
jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 
4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von Ärztinnen und 


